
Vorlage Nr. 49/2024 

zu TOP 06  
der Sitzung am 25.09.2024 

 
 
Beteiligung an der Bündelausschreibung über die Stromlieferung für die Jahre 2026-
2028 
 
 
1. Sachstand: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23. Januar 2019 beschlossen, die Gt-Service 
Dienstleistungsgesellschaft mbH (Gt-service GmbH) mit der Ausschreibung der Stromliefe-
rung der Gemeinde Pfaffenhofen ab 01.01.2020 dauerhaft zu beauftragen.  
 
Diese Dauerbeauftragung galt jedoch nur für die Stromlieferung der gemeindlichen Objekte, 
nicht aber die Straßenbeleuchtung. Hierfür gab es einen separaten Vertrag. Nachdem der 
Vertrag für die Straßenbeleuchtung zum 31.12.2021 ausgelaufen war, musste damals eine 
kurzfristige Lösung gefunden werden. In der Bündelausschreibung für die Jahre 2023-2025 
wurde dann sowohl die Stromlieferung der kommunalen Objekte als auch der Straßenbeleuch-
tung mit aufgenommen. 
 
Durch die Ausschreibung ist mit relativ geringen Aufwand eine rechtskonforme Beschaffung 
der Stromversorgung gewährleistet. Durch die größeren Beschaffungsmengen erhofft sich die 
Gemeinde zudem günstige Konditionen. 
 
Die Ausschreibung bedarf einer Einzelgenehmigung. Eine Dauerbeauftragung zur Teilnahme 
an den Ausschreibungen ist nicht möglich. Die Teilnahmekosten werden in der Regel vom 
NEV übernommen. 
 
 
Es ergeht folgender 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft 

mbH (Gt-service GmbH) mit der Ausschreibung der Stromlieferung für die Jahre 

2026 – 2028 zu beauftragen. 

 

2. Der Gemeinderat überträgt die Zuschlagsentscheidungen für die Vergabeleistun-

gen an die Gt-Service GmbH, die sich zur Durchführung der Ausschreibung weite-

rer Kooperationspartner bedienen kann. 

 

3. Die Gemeinde verpflichtet sich, das Ergebnis der jeweiligen Bündelausschreibung 

als für sich verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur Stromabnahme von 

dem Lieferanten/den Lieferanten, der/die jeweils den Zuschlag erhält/erhalten, für 

die Dauer der Vertragslaufzeit. 

 

4. Die Verwaltung wird beauftragt das Weitere zu Veranlassen. 

 

5. Die Vorlage wird Bestandteil des Protokolls. 


